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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Kernenergie

Um das Postulat Müller (fdp, LU; Po. 18.3175) zu erweitern, reichte die UREK-SR im
November 2018 ein Kommissionspostulat «Dosisgrenzwerte bei Kernanlagen,
radioaktive Strahlung und Strahlenschutz» ein. Mit diesem Postulat forderte die
Kommission einen Bericht, der aufzeigt, welche konkreten Folgen die Änderungen der
Teilrevision der Kernenergieverordnung, der UVEK-Ausserbetriebnahmeverordnung und
der UVEK-Gefährdungsannahmeverordnung für die Bevölkerung haben. Vor allem die
neu festgelegten radioaktiven Grenzwerte sind dabei im Vergleich zu internationalen
Empfehlungen und Erkenntnissen aus der Wissenschaft zu beurteilen. Im Unterschied
zum Postulat Müller soll dieser Bericht konkret auf Befunde der Wissenschaft zu
ionisierender Strahlung im Niedrigdosisbereich, auf jene aus der Medizin und auf die
Entwicklungen der radioaktiven Belastungen aus verschiedenen Quellen eingehen –
immer auch im Hinblick auf die Verhältnismässigkeit zwischen dem Schutz der
Bevölkerung und dem Nutzen der Anwendung von Technologien im Zusammenhang mit
Radioaktivität. Die Schweizer Strahlenschutzkonzepte sollen zudem im Bericht direkt
mit internationalen Standards und Richtlinien verglichen werden. Der Bundesrat
beantragte das Postulat – entgegen seinem Antrag vom Mai 2018 zum vorangehenden
Postulat Müller – zur Annahme.

In der Frühjahrssession 2019 debattierte die kleine Kammer die beiden Postulate
zusammen in einer Sitzung. Werner Luginbühl (bdp, BE), der für die Kommission sprach,
betonte die hohe Komplexität der Fragestellung. Er erklärte, dass sich die UREK-SR an
drei Sitzungen mit dem Geschäft Müller, das an die Kommission zur Vorberatung
zurückgewiesen worden sei, befasst habe. Die Kommission habe zudem umfangreiche
Anhörungen durchgeführt, was bei einer Vorberatung von Vorstössen eher unüblich sei.
Diese Anhörungen hätten aber nicht zu eindeutigen Ergebnissen geführt, weshalb die
Kommission einen erweiterten Bericht zu dieser Frage als sachdienlich erachte. Um
diese erforderlichen Informationen und Zusammenhänge für eine seriöse Beurteilung
zu erhalten, habe man folglich das vorliegende (dem Postulat Müller gegenüber etwas
weitreichendere) Kommissionspostulat eingereicht. Auf Grund dessen solle der
Bundesrat eine «wirklich unabhängige Expertenkommission», die auch ausländische
Experten beinhalte, mit der Behandlung der Fragestellung beauftragen, betonte
Luginbühl. Um dem erweiterten Kommissionspostulat, mit dem seine Anliegen
gleichermassen umgesetzt würden, den Vorrang zu geben, zog Müller in der Folge sein
Postulat (Po. 18.3175) zurück.
Ein umstrittener Punkt in der Ständeratsdebatte betraf die nur indirekt mit den
Postulaten in Zusammenhang stehende Frage, ob der Bundesrat eine Verordnung
ändern könne und/oder solle, wenn dazu gerade ein hängiges Gerichtsverfahren und
eine parlamentarische Debatte vorliegen. So hatte der Bundesrat per 1. Februar 2019
eine Verordnungsrevision in Kraft gesetzt, welche tiefere Anforderungen an den
Strahlenschutz im Gesetz konkretisiert und damit den Weiterbetrieb der AKWs
sicherstellt, obwohl sich in der Vernehmlassung diesbezüglich viele kritische Stimmen
gemeldet hatten, Müller in dieser Sache einen parlamentarischen Prozess in Gang
gesetzt hatte (Po. 18.3175) und gleichzeitig ein Bundesverwaltungsgerichtsentscheid
hängig war. Der ursprüngliche Postulant Damian Müller kritisierte dieses Vorgehen
deutlich: «Ich muss sagen, dass mich dieses Vorgehen überrascht hat und dass ich es
als schlechten Stil erachte, wenn die Kommission und einige Fachexperten für
Strahlenschutz derart übergangen werden!» Später fügte er hinzu, dass der Bundesrat
mit diesem Entscheid wenig Vertrauen in die hiesigen Gerichte gezeigt habe. Auch an
der Begründung des BFE und der damaligen Bundesrätin Doris Leuthard zur
Notwendigkeit einer raschen Verordnungsanpassung angesichts des hängigen
Gerichtsverfahrens und der dadurch drohenden Infragestellung sämtlicher AKWs in der
Schweiz – je nach geltendem Grenzwert bzw. je nach Gerichtsentscheid hätten die
AKWs die Vorgaben nicht mehr erfüllen können und ihren Betrieb (vorübergehend)
einstellen müssen – fand Müller keinen Gefallen. Kommissionssprecher Luginbühl
erachtete das Vorgehen des Bundesrates hingegen als legitim. 
Die neu für die Energiepolitik zuständige Bundesrätin Simonetta Sommaruga
beanspruchte das Schlusswort für sich, sprach von einer Blickrichtung nach vorne und
befürwortete das Postulat, das mittels einer sachlichen Überprüfung von unabhängiger
Seite in der Bevölkerung wieder Vertrauen im Bereich Strahlenschutz schaffen solle.
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Der Ständerat nahm daraufhin das komplexe Postulat, welches das Thema der Kontrolle,
des Vertrauens und der Zuständigkeiten im Nuklearbereich stark tangiert,
stillschweigend an. 1

Pünktlich am 20. Dezember 2019 um 12:30 Uhr betätigte ein Mitarbeiter der BKW zwei
Knöpfe im Kommandoraum des AKW Mühleberg (BE) und schaltete die Anlage damit
endgültig ab. «Nach 47 Betriebsjahren und 43 Tagen ist das AKW Mühleberg
Geschichte», schrieb die NZZ. Die Ausserbetriebnahme wurde von in- und
ausländischen Medien, Anwohnerinnen und Anwohnern rund um Mühleberg,
Mitarbeitenden sowie Politikerinnen und Politikern – teilweise emotional – mitverfolgt.
Umweltministerin Simonetta Sommaruga meldete sich per Videobotschaft zu Wort und
verkündete, die Abschaltung sei eine Chance, um Wasserkraft und Sonne besser zu
nutzen, Arbeitsplätze im Inland zu schaffen und dank erneuerbarer Energien weniger
abhängig von Öl und Gas zu sein.

Sowohl die Monate im Vorfeld der Abschaltung als auch die Tage danach waren
gekennzeichnet von einem starken medialen Echo. Die Schweizer Zeitungen setzten
den Fokus unter anderem auf die Menschen und ihre Geschichten zum Werk und
publizierten Reportagen über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Atomkraftgegnerinnen
und -gegner sowie über die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Mühleberg,
die über Jahrzehnte in unmittelbarer Nähe zum Reaktor gelebt hatten. Sowohl die
beendeten Arbeiten der BKW während der letzten Jahre als auch die noch zu
tätigenden wurden beleuchtet, darunter auch die noch ungeklärte Frage der
Endlagerung der radioaktiven Abfälle. Zwar leiste die BKW mit dem Rückbau in der
Schweiz «Pionierarbeit», dies werde sich aber in Zukunft durchaus auch als lukrativ
erweisen können, zumal weltweit nur wenige Firmen dieses Know-How besässen und in
naher Zukunft viele Anlagen rückgebaut werden müssten, so die Presse.  
Ebenfalls wurde in der Presse die Frage aufgegriffen, wie die durch die Abschaltung
entstehende Bandstromlücke gefüllt werden könne. Während Bundesrätin Simonetta
Sommaruga in der Abschaltung eine Chance für die erneuerbaren Energien sah,
verwiesen andere einmal mehr auf Gaskraftwerke als Brückentechnologie. Swissgrid
sehe in der Abschaltung indes keine Gefährdung der Stromversorgungssicherheit, wie
online zu lesen war. Die nationale Gesellschaft der Übertragungsnetze propagierte aber
einen schnellen Aus- und Umbau der Übertragungskapazitäten, damit die neuen
Stromflüsse – aufgrund der zunehmend dezentralen Produktionsstätten – sicher
geleitet werden könnten. 

Nach dem offiziellen Beginn der Rückbauarbeiten an der Anlage in Mühleberg am 6.
Januar 2020 werde sich der Blickwinkel wohl auf die Anlagen in Beznau verschieben:
«Der älteste Meiler ist der nächste Abschaltkandidat» postulierte etwa der Tages-
Anzeiger. Gemäss eigenen Angaben der Axpo, der Betreiberfirma der AKWs Beznau 1
und 2, dürfte dies aber erst in etwa zehn Jahren der Fall sein, so lange werde nämlich
ein Weiterbetrieb der Anlagen angestrebt. 2
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